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Artikel 20

(1) Die der Verfassung beigefügte Erklärung X enthält ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten,

welche anspruchsvolle Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im

Hinblick auf Missionen mit größeren Anforderungen verbindlichere Zusagen machen wollen; diese

Mitgliedstaaten nehmen untereinander eine strukturierte Zusammenarbeit im Sinne von Teil I Arti-

kel 30 Absatz 6 der Verfassung auf. Die Erklärung enthält ebenfalls die von diesen Mitgliedstaaten

festgelegten Kriterien und Zusagen hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten.

(2) Sollte sich ein Mitgliedstaat zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Zusammenarbeit

unter Erfüllung aller daraus für ihn entstehenden Pflichten beteiligen wollen, so setzt er den Euro-

päischen Rat von seiner Absicht in Kenntnis. Der engere Rat der strukturierten Zusammenarbeit

entscheidet über den Antrag des betreffenden Mitgliedstaates.

(3) Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Entwicklung und

Durchführung der strukturierten Zusammenarbeit werden lediglich von den an der

Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten angenommen. Der Minister für auswärtige

Angelegenheiten nimmt an den Beratungen teil. Die anderen Mitgliedstaaten werden

ordnungsgemäß und in regelmäßigen Abständen vom Minister für auswärtige Angelegenheiten über

die Entwicklung der Zusammenarbeit informiert.

(4) Entscheidungen über die Durchführung von Missionen oder Operationen der an

der strukturierten Zusammenarbeit beteiligten Staaten trifft der Rat einstimmig. Der Rat kann

die an der strukturierten Zusammenarbeit beteiligten Staaten im Rahmen der Union mit der

Durchführung einer Mission nach Artikel 17 dieses Titels betrauen.



Explanation (if any) :
Die Ergänzungen bzw. Änderungen Absätze (3) und (4) sollen sicher stellen, dass die militärischen
Fähigkeiten der beteiligten Staaten nicht zum Recht führen, auf „Rechnung der EU“ militärische
Maßnahmen durchzuführen, die die übrigen Mitgliedstaaten ablehnen. Die strukturierte
Zusammenarbeit soll zwar zur Entwicklung von Fähigkeiten, nicht aber zum Recht für die oder statt
der EU zu handeln.


